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1. Entscheidungen des II. Zivilsenats

AG: Zu außerhalb des Unternehmens-
zwecks liegenden Geschäften (§ 93 
AktG, § 5 HypBkG i.d.F. der Bekannt-
machung vom 9. September 1998,  
BGBl. I S. 2674, § 249 BGB)

a) Ein Organ, das Geschäfte betreibt, die 
vom Unternehmenszweck nicht gedeckt 
sind, handelt pflichtwidrig (Anschluss 
an BGHZ 119, 305, 332).

b) Der Abschluss von Zinsderivategeschäf-
ten, die nicht der Absicherung von Zins-
risiken aus dem Hauptgeschäft oder 
dem zulässigen Nebengeschäft einer 
Hypothekenbank dienten, war bis zum 
30. Juni 2002 vom Unternehmensge-
genstand einer Hypothekenbank nicht 
gedeckt und ein für eine Hypotheken-
bank unzulässiges Spekulationsge-
schäft.

c)  Wenn aus einer Reihe gleichartiger un-
zulässiger Spekulationsgeschäfte durch 
ein Organ sowohl Gewinne als auch Ver-
luste entstehen, muss sich die Gesell-
schaft auf einen Schadensersatzanspruch 
wegen der entstandenen Verluste grund-
sätzlich die Gewinne anrechnen lassen.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum  
Urteil vom 15. Januar 2013 – II ZR 90 / 11 

GbR / OHG / KG: Zum Anspruch des 
Treugebers auf Herausgabe von  
Anlegerdaten (§ 161 HGB)

a)  Ein Anleger, der sich mittelbar über eine 
Treuhänderin an einer Publikumsgesell-
schaft (hier: in der Form einer GmbH & 
Co. KG) beteiligt hat, hat gegen die 
Gesellschaft und die geschäftsführende 
Gesellschafterin einen Anspruch darauf, 
dass ihm die Namen und die Anschriften 

der (anderen) mittelbar und unmittel-
bar beteiligten Anleger mitgeteilt wer-
den, wenn er nach den vertraglichen 
Bestimmungen, insbesondere der Ver-
zahnung des Gesellschafts- und des 
Treuhandvertrages, im Innenverhältnis 
der Gesellschafter untereinander und 
zur Gesellschaft die einem unmittelba-
ren Gesellschafter entsprechende 
Rechtsstellung erlangt hat.

b)  Das Auskunftsrecht kann weder durch 
eine Regelung im Gesellschaftsvertrag 
noch durch eine Regelung im Treu-
handvertrag ausgeschlossen werden.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum 
Urteil vom 5. Februar 2013 – II ZR 134 / 11 
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GbR/OHG/KG: Zum Anspruch des  
Gesellschafters auf Herausgabe von 
Anlegerdaten (§ 161 HGB)

a) Ein Anleger, der unmittelbar an einer 
Publikumsgesellschaft (hier: in der 
Form einer GmbH & Co. KG) beteiligt 
ist, hat gegen die Gesellschaft und die 
geschäftsführende Gesellschafterin  
einen Anspruch darauf, dass ihm ne-
ben den Namen und den Anschriften 
der (anderen) unmittelbar beteiligten 

Anleger auch die Namen und die An-
schriften der mittelbar über einen Treu-
händer beteiligten Anleger mitgeteilt 
werden, wenn die mittelbar beteiligten 
Anleger nach den vertraglichen Bestim-
mungen, insbesondere der Verzahnung 
des Gesellschafts- und des Treuhandver-
trages, im Innenverhältnis der Gesell-
schafter untereinander und zur Gesell-
schaft die einem unmittelbaren Gesell-
schafter entsprechende Rechtsstellung 
erlangt haben.

b)  Das Auskunftsbegehren des Gesellschaf-
ters ist nur durch das Verbot unzulässiger 
Rechtsausübung (§ 242 BGB) und das 
Schikaneverbot gemäß § 226 BGB be-
grenzt.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum  
Urteil vom 5. Februar 2013 – II ZR 136 / 11 

Gen: Zur Wahl der Vertreterver- 
sammlung (§ 43a Abs. 2 Satz 1,  
Abs. 4 Satz 1 GenG)

a)  Bestimmt die Wahlordnung für die Wahl 
zur Vertreterversammlung einer Genos-
senschaft, dass Kandidaten nicht zugleich 
Mitglied des Wahlvorstands oder Wahl-
helfer sein können, wird dadurch weder 
das passive Wahlrecht nach § 43a Abs. 2 
Satz 1 GenG noch der in § 43a Abs. 4 
Satz 1 Halbsatz 1 GenG normierte 
Grundsatz der allgemeinen Wahl ein-
geschränkt.

b)  Sehen Satzung und Wahlordnung zur 
Vertreterwahl einer Genossenschaft 
vor, dass Wahlvorschläge eines Mitglieds 
zu ihrer Wirksamkeit 20 Unterstützungs-
unterschriften bedürfen, verstößt dies 
bei einer Genossenschaft mit mehr als 
70 000 Mitgliedern und einer auf Wah-
rung der Gleichheit des Wahlrechts aus-
gerichteten Einteilung der Wahlbezirke 
nicht gegen die Grundsätze der allge-
meinen und gleichen Wahl. Dies gilt auch 
dann, wenn nach der Wahlordnung auch 
ein Wahlvorschlagsrecht des Wahlvor-
stands besteht, dessen Wahlvorschläge 
ohne Unterstützung wirksam sind.

c)  In der Wahlordnung zur Vertreterver-
sammlung einer Genossenschaft kann 
dem Wahlvorstand jedenfalls dann ein 
Wahlvorschlagsrecht eingeräumt werden, 
wenn ihm ausschließlich Mitglieder der 
Genossenschaft angehören, die mehr-
heitlich von der Vertreterversammlung 
oder Generalversammlung gewählt 
werden, und es auch den anderen Mit-
gliedern möglich ist, Wahlvorschläge 
zu unterbreiten.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum  
Urteil vom 15. Januar 2013 – II ZR 83 / 11 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=de07d15a0c834c9498ae6e4dca364a10&nr=63508&pos=4&anz=15
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=de07d15a0c834c9498ae6e4dca364a10&nr=63471&pos=13&anz=15
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2. Entscheidungen anderer Zivilsenate

3. Pressemitteilungen des II. Zivilsenats

Zur Insolvenzanfechtung gegenüber 
einem Gesellschafter (§§ 39 Abs. 1  
Nr. 5, § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO)

Tritt der Gesellschafter eine gegen die Ge-
sellschaft gerichtete Darlehensforderung 
binnen eines Jahres vor Antragstellung ab 

und tilgt die Gesellschaft anschließend die 
Verbindlichkeit gegenüber dem Zessionar, 
unterliegt nach Verfahrenseröffnung neben 
dem Zessionar auch der Gesellschafter der 
Anfechtung.

Zu den gleichgestellten Forderungen  

gehören grundsätzlich auch Darlehens- 
forderungen von Unternehmen, die mit 
dem Gesellschafter horizontal oder vertikal  
verbunden sind.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum  
Urteil vom 21. Februar 2013 – IX ZR 32 / 12 

KG: Zur Rückforderung gewinnunab-
hängiger Ausschüttungen bei Kom-
manditbeteiligung an Schiffsfonds 

Der für das Gesellschaftsrecht zuständige 
II. Zivilsenat hat entschieden, dass nach dem 
Gesellschaftsvertrag zulässige gewinnunab-

hängige Ausschüttungen an Kommanditis-
ten eines in der Rechtsform einer GmbH & 
Co. KG organisierten Schiffsfonds nur dann 
von der Gesellschaft zurückgefordert wer-
den können, wenn dies im Gesellschafts-
vertrag vorgesehen ist.

Bitte klicken Sie hier für den Link zur
Mitteilung der Pressestelle des Bundesge-
richtshofs Nr. 39  / 13 vom 12. März 2013 
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